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Seit einigen Jahrzehnten hat sich ein Markt etabliert, auf dem Kinder aus 

unterprivilegierten Ländern zu besser situierten Paaren in die Industrie-

nationen verschoben werden. Weltweit werden jedes Jahr ca. 30 000 

Babys adoptiert. Im Jahr 2007 kamen knapp 300 Kinder zur Adoption in 

die Schweiz. 
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Am unerfüllten Kinderwunsch von Paaren 
verdienen weltweit Hunderte von Agenturen, 
viele von ihnen in einem rechtlichen Graube-
reich, in dem die Grenze zum Kinderhandel 
fliessend ist. Für jedes unter dubiosen Umstän-
den ins Ausland vermittelte Kind verdienen 
Anwälte und Notare schätzungsweise bis über 
35 000 Franken. Insgesamt werden jährlich 
weltweit etwa 30 000 Babys ins Ausland adop-
tiert. 

Internationale Adoption 
Grundsätzlich sollte Kindern die Möglichkeit 
gegeben werden, in ihrem Heimatland aufzu-
wachsen. Internationale Adoptionen sind je-
doch sinnvoll, wenn für die betroffenen Kinder 
keine dem Kindeswohl angemessene Lösung 
im Herkunftsland gefunden werden kann. 
Sollte daher eine Adoption des Kindes ins 

Ausland erfolgen, muss sichergestellt werden, 
dass dies nicht kommerziell ausgenutzt oder 
das Kind gehandelt wird. 

Adoption und Kinderhandel 
Aufgrund des sozioökonomischen Wandels 
Lateinamerikas, Afrikas und einiger asiatischer 
Länder sowie politischer Umbrüche in Osteu-
ropa stieg vor einigen Jahren die Zahl der zur 
Adoption freigegebenen Kinder aus Schwel-
len- und Entwicklungsländern. Mittlerweile 
geht diese zurück, die gestiegene Nachfrage 
aus den Industrieländern blieb jedoch beste-
hen. Diese Diskrepanz, die zu der wirtschaftli-
chen noch hinzukommt, macht internationale 
Adoptionen zu einem lukrativen Geschäft für 
viele Beteiligte. 
Die Gruppe der in die kommerzielle Adoption 
Verwickelten umfasst oft einen weiten Perso-

UNICEF, das Kinderhilfswerk der 

Vereinten Nationen, setzt sich 

seit 1946 konsequent und konti-

nuierlich für die dauerhafte Ver-

besserung der Lebenssituation 

von Kindern ein. Ihre Kernaufga-

ben sind Bildung, Gesundheit 

und Ernährung sowie der Schutz 

vor Missbrauch, Ausbeutung, 

Gewalt und Aids. Die Basis für 

Fortschritte ist die Konvention 

über die Rechte des Kindes. 
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schliesslich durch freiwillige 
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Weitere Informationen zu Kin-

derhandel: Fact Sheet «Internati-

onaler Kinderhandel» sowie Fact 

Sheet «Kinderhandel und die 

Schweiz». 
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nenkreis, der sich verschiedener Methoden 
bedient. Diese reichen von Fehlinformationen 
der leiblichen Eltern bezüglich der Endgültig-
keit der Adoption über falsche Elterndeklarati-
onen und Geldzahlungen an Betroffene bis hin 
zu Kindesentführungen. Kinder, die nicht in 
das Geburtenregister eingetragen wurden, sind 
besonders gefährdet, diesen Methoden zum 
Opfer zu fallen. Da sie juristisch inexistent 
sind, kann im Falle einer undurchsichtigen 
Adoption ihre Verbringung ins Ausland ohne 
Angst vor Entdeckung abgewickelt werden. 
Weltweit werden jährlich 40 Millionen Kinder 
nicht registriert. 
Doch selbst wenn sich Agenturen um Transpa-
renz bemühen, ist die Kontrolle in einigen 
Ländern sehr schwierig. Dies liegt auch daran, 
dass sich Paare, die ihren Kinderwunsch unbe-
dingt erfüllen wollen, zum Teil ahnungslos, 
einige auch bereitwillig, in obskure Adopti-
onsgeschäfte verwickeln lassen. Dies hängt 
auch mit der weitverbreiteten Vorstellung 
zusammen, Kindern aus Entwicklungs- und 
Schwellenländern mit der Adoption in ein 
materiell reicheres Land grundsätzlich immer 
zu helfen. Dabei gerät der Blick auf das indivi-
duelle Kindeswohl in den Hintergrund. 

Beispiel Guatemala 
Immer wieder geraten internationale Adoptio-
nen aus Guatemala in die Schlagzeilen. Es 
wird von auf Kinderhandel zu Adoptionszwe-
cken spezialisierten Banden berichtet, die den 
Eltern ihre Kinder abkaufen oder Babys ent-
führen, um sie anschliessend an zahlungskräf-
tige Ausländer zu vermitteln. Dass Adoptions-
handel in Guatemala besonders lukrativ war, 
lag daran, dass Guatemala das «Übereinkom-
men über den Schutz von Kindern und die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internati-
onalen Adoption», das sogenannte Haager 
Übereinkommen, als verfassungswidrig erklärt 
hatte. Aufgrund des internationalen Drucks 
ratifizierte das Land das Übereinkommen je-
doch im Sommer 2007. Das Übereinkommen 
verpflichtet die Vertragsstaaten zu internatio-
nalen Standards, die für Klarheit im Adopti-
onsverfahren sorgen und damit Kinderhandel 
verhindern sollen. 

Internationale Adoption in der Schweiz 
Eine internationale Adoption ist in der 
Schweiz dann strafbar, wenn sie dem soge-
nannten Haager Übereinkommen, oder dem 

Bundesgesetz zum Haager Übereinkommen, 
nicht entspricht. Als strafbar gelten unter ande-
rem das Verschaffen unstatthafter Vermögens-
vorteile sowie der Kinderhandel. 
In der Schweiz wurden bis vor kurzem jährlich 
etwa 500 bis 600 Kinder aus dem Ausland, 
überwiegend aus Afrika und Asien, adoptiert. 
Seit kurzem sind diese Zahlen jedoch rückläu-
fig; 2007 waren es 299 Kinder. Viele der 
Adoptionen kommen ohne Mithilfe einer dem 
Bund unterstellten, anerkannten Vermittlungs-
stelle zustande. Dies erschwert die ohnehin 
schwierige Kontrolle der internationalen 
Adoptionen. 

Ein Beispiel kommerzieller Adoption 
Ein Anwalt aus den USA bot 1999 auf einer 
öffentlichen Veranstaltung in Zürich Kinder 
zur Adoption an. Für 25 000 Dollar konnten 
bei ihm noch ungeborene Kinder «bestellt» 
werden. Obwohl der Bund sowie die Kantone 
solche Adoptionen als anstössig bezeichneten, 
bestehen keine gesetzlichen Grundlagen, um 
sie in der Schweiz zu verbieten. Insbesondere, 
da diese Form von Adoption in den USA legal 
ist. Einzelne Kantone erteilen für solche Adop-
tionen jedoch keine Bewilligungen mehr. 

Engagement von UNICEF 
Um zur Aufklärung der Situation beizutragen, 
beleuchtet UNICEF Schweiz in ihrem Bericht 
«Kinderhandel und die Schweiz» auch Kinder-
handel im Zusammenhang mit internationaler 
Adoption. Der Bericht, der in Zusammenarbeit 
mit mehreren Organisationen entstand, kommt 
zu der Handlungsempfehlung, Adoptionen nur 
noch über die zentralen kantonalen Behörden 
oder staatlich kontrollierten Vermittlungsstel-
len zuzulassen. 
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